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1  EINLEITUNG

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder wird gem. § 87 Abs. 1 AktG vom Aufsichtsrat festgelegt. Im 
Vordergrund stehen dabei die Angemessenheit zu den Aufgaben und Leistungen der Vorstandsmitglieder sowie 
zur Lage der Gesellschaft und die Ausrichtung auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft. 
Die Vorstandsvergütung leistet somit einen Beitrag zur Umsetzung der Geschäftsstrategie und zum Wachstum der 
Gesellschaft.

Gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG beschließt die Hauptversammlung bei jeder wesentlichen Änderung des Vergü-
tungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungs-
systems für die Vorstandsmitglieder im Sinne des § 87a AktG. Vor diesem Hintergrund beschloss die ordentliche 
Hauptversammlung der OHB SE am 01. Juni 2022 mit 96,01 % die Billigung des aktuell zur Anwendung kommen-
den Vergütungssystems. Anpassungen sind nicht erforderlich.

Nach intensiver Auseinandersetzung insbesondere mit den rechtlichen Anforderungen, den Bestimmungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex in der zu diesem Zeitpunkt gültigen Fassung vom 16. Dezember 2019 
(„DCGK“) und den relevanten Aspekten unter Berücksichtigung der Unternehmensinteressen hat der Aufsichts-
rat im April 2022 das im Folgenden dargestellte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der OHB SE be-
schlossen. Der Aufsichtsrat hat in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt, dass es sich bei der Gesellschaft 
um ein familiengeführtes Unternehmen handelt und der Vorstandsvorsitzende, Herr Marco R. Fuchs, der Grün-
der- und Eigentümerfamilie angehört. Das Vergütungssystem ist nach der gesetzlichen Konzeption auf sämtliche 
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft anwendbar, die entsprechenden Grundvoraussetzungen für eine zweckmä-
ßige Vergütung sind wegen des genannten Umstands aber unterschiedlich – so ist bei Herrn Fuchs etwa eine 
gesonderte Incentivierung hinsichtlich des Aktienkurses wegen des Volumens der gehaltenen Beteiligung an der 
Gesellschaft nicht zwingend sachgerecht. Daher hält es der Aufsichtsrat für geboten, die Vergütung im Rahmen 
des Vergütungssystems ggf. individuell festlegen zu können. Nach Einschätzung des Aufsichtsrates muss das 
Vergütungssystem diesem Umstand gerecht werden. Vor diesem Hintergrund sieht das Vergütungssystem hierfür 
die entsprechenden Möglichkeiten vor.

Für den für das Geschäftsjahr 2021 erstellten und geprüften Vergütungsbericht nach §  162 AktG erfolgte im 
Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 01. Juni 2022 die Billigung nach § 120a Abs. 4 AktG mit einer 
Mehrheit von 96,14 %. Es ergaben sich somit keine Aspekte, die hinsichtlich des Vergütungssystems oder dessen 
Umsetzung in der Vergütungsberichterstattung zu berücksichtigen sind.

Die jährliche Erstellung des Vergütungsberichtes nach §  162 AktG liegt in der Verantwortung des Vorstandes 
und des Aufsichtsrates. Der Vergütungsbericht sowie der Vermerk des Abschlussprüfers über die durchgeführte 
formelle Prüfung sind auf der Internetseite der OHB SE abrufbar. Informationen zu den jeweils aktuellen Vergü-
tungssystemen können ebenfalls auf der Internetseite abgerufen werden.

2  VERGÜTUNGSSYSTEMATIK FÜR DIE VORSTANDSMITGLIEDER

Die Gestaltung der Vergütung des Vorstandes unterstützt direkt die nachhaltige und langfristige Entwicklung der 
OHB SE bzw. der OHB SE und ihrer Tochtergesellschaften („OHB-Gruppe“). Sie leistet damit einen wesentlichen 
Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Geschäftsstrategie und zur Steigerung des Unternehmenswerts vor dem 
Hintergrund einer zeitgemäßen und nachhaltigen Corporate Governance seitens des Vorstandes. Ihre Ausgestal-
tung folgt strikt dem Prinzip „Pay for Performance“, was sich sowohl in einem im Marktvergleich moderaten Ni-
veau der Festgehälter, wie auch bei der Höhe der variablen Vergütungselemente in einer deutlichen Abhängigkeit 
von den tatsächlich erzielten Überschüssen ausdrückt.
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2.6.2  Sonderzuwendungen

Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat eine der Höhe nach für die einzelnen Vorstandsmitglieder begrenzte Son-
derzuwendung beschließen, wenn das Vorstandsmitglied im jeweiligen Betrachtungszeitraum außergewöhnliche 
Leistungen erbracht hat. Dies gilt etwa – ohne hierauf beschränkt zu sein – hinsichtlich von Leistungen des Vor-
standsmitgliedes im Zusammenhang mit der Durchführung einer Kapitalmaßnahme oder einer Restrukturierung 
innerhalb der OHB-Gruppe.

Ferner kann der Aufsichtsrat in Einzelfällen zur Gewinnung neuer Vorstandsmitglieder Vereinbarungen mit dem 
neuen Vorstandsmitglied zum Ausgleich entfallender Vergütungsansprüche aus einem vorangehenden Dienstver-
hältnis treffen sowie Sign-Ons in Euro, Aktien der Gesellschaft oder aktienbasiert vereinbaren.

2.6.3  Rückforderung oder Reduzierung variabler Vergütung (Claw-Back)

Auf der Grundlage einer entsprechenden Regelung in den Vorstandsdienstverträgen ist die Gesellschaft im Fall 
von schwerwiegenden Pflichtverletzungen berechtigt, von dem betreffenden Vorstandsmitglied die einjährige va-
riable Vergütung und/oder die mehrjährige variable Vergütung für das Jahr, in dem die schwere Pflichtverlet-
zung erfolgt ist, ganz oder teilweise zurückzufordern. Eine Rückforderung ist auch noch nach dem Ausscheiden 
des Vorstandsmitgliedes möglich. Die Einschaltung eines beratenden Ausschusses ist zulässig, die Entscheidung 
über eine etwaige Rückforderung und ihre Höhe ist jedoch dem Gesamtaufsichtsrat vorbehalten. Soweit die je-
weilige variable Vergütung noch nicht ausgezahlt worden ist, wird die variable Vergütung entsprechend reduziert. 
Etwaige sonstige Ansprüche der Gesellschaft, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben von dem Rück-
forderungsanspruch unberührt.

2.6.4  Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte und sonstige Elemente des Vergütungssystems

2.6.4.1  Laufzeiten der Vorstandsdienstverträge

Die Laufzeit der Vorstandsdienstverträge beträgt in der Regel drei bis fünf Jahre. Der Aufsichtsrat kann hiervon in 
begründeten Einzelfällen abweichen.

2.6.4.2  Leistungen bei Vertragsbeendigung

Gegebenenfalls vertraglich vereinbarte Zahlungen an Vorstandsmitglieder im Fall der vorzeitigen Beendigung 
des Vorstandsdienstvertrages werden entsprechend der Empfehlung des DCGK vertraglich auf zwei Jahresvergü-
tungen, d.h. Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9 a) HGB, (einschließlich Nebenleistungen) beschränkt (Abfin-
dungs-Cap) und dürfen die Vergütung für die Restlaufzeit des Vorstandsvertrages, die ohne die vorzeitige Beendi-
gung geschuldet gewesen wäre, nicht überschreiten. Im Fall eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots soll die 
Abfindungszahlung entsprechend der Empfehlung des DCGK auf die in den Vorstandsdienstverträgen zu regelnde 
Karenzentschädigung angerechnet werden.

Die Auszahlung noch offener variabler Vergütungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbeendigung entfal-
len, erfolgt auch im Fall der Vertragsbeendigung nach den ursprünglich vereinbarten Zielen bzw. Vergleichspara-
metern und zu den vertraglich vereinbarten Fälligkeitszeitpunkten.

OHB SE    I    Vergütungsbericht  2022  I    Seite 8



2.6.4.3  Nebentätigkeiten von Vorstandsmitgliedern

Mit der Festvergütung sind grundsätzlich alle Tätigkeiten der Vorstandsmitglieder für die Unternehmen der OHB-
Gruppe (einschließlich der OHB SE) abgegolten. Dies beinhaltet insbesondere konzerninterne Aufsichtsratsman-
date. Sofern Vergütungsansprüche gegen verbundene Unternehmen entstehen, werden diese grundsätzlich auf 
die Festvergütung angerechnet. Der Aufsichtsrat kann von diesem Grundsatz nach billigem Ermessen abweichen, 
insbesondere im Fall einer Verlängerung von Vorstandsverträgen, die eine solche Anrechnung nicht vorsehen.

Bei Vergütungen für die Wahrnehmung konzernfremder Aufsichtsratsmandate entscheidet der Aufsichtsrat im 
Einzelfall, ob und inwieweit diese auf die Festvergütung anzurechnen sind (für das Geschäftsjahr 2022 siehe Ziff. 
2.7.3).

2.6.4.4  D&O-Versicherung

Die OHB SE unterhält für die Vorstandsmitglieder eine D&O-Versicherung (Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung) mit einem Selbstbehalt, der den Anforderungen des § 93 Abs. 2 Satz 3 AktG entspricht.

2.7  Vergütung der Vorstandsmitglieder

2.7.1  Zusammensetzung des Vorstandes

Der Vorstand der OHB SE besteht aus fünf Mitgliedern. Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 26. Mai 2021 wur-
de die Bestellung von Marco R. Fuchs (CEO) um weitere drei Jahre als Mitglied des Vorstandes bis zum 30. Juni 
2024 verlängert. Klaus Hofmann (CHRO) wurde mit Aufsichtsratsbeschluss vom 11. Oktober 2022 weiterhin als 
Mitglied des Vorstandes bis zum 31. Dezember 2024 bestellt. Kurt Melching (CFO) wurde ebenfalls mit Aufsichts-
ratsbeschluss vom 11. Oktober 2022 weiterhin als Mitglied des Vorstandes bis zum 31. März 2026 bestellt. Gemäß 
Aufsichtsratsbeschluss vom 17. Dezember 2021 wurde die Bestellung von Dr. Lutz Bertling (CSDO) als Mitglied 
des Vorstandes bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom 17. Dezember 2021 wurde 
Frau Daniela Schmidt für die Dauer vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2024 als Chief Integrity & Sustainability 
Officer (CISO) bestellt. 

2.7.2  Vergütungskomponente

Die Vergütung aller Mitglieder des Vorstandes setzt sich aus Festgehalt, einjähriger variabler Vergütung sowie 
Nebenleistungen zusammen. 

Darüber hinaus erhält Daniela Schmidt einen aktienbasierten Vergütungsbestandteil ohne Bezug zu finanziel-
len oder nicht finanziellen Leistungskriterien. Die im Wege des Festgehaltes zugeteilten Aktien dürfen erst zwei 
Jahre nach der jeweiligen Zuteilung veräußert werden. Bei Widerruf der Bestellung vor Ablauf der vereinbarten 
Vertragslaufzeit des Dienstvertrages mit dem Vorstandsmitglied hat eine Rückübertragung der für das Jahr der 
Vertragslaufzeit zugeteilten Aktien pro rata temporis durch das Vorstandsmitglied an die Gesellschaft zu erfolgen. 
Hilfsweise erfolgt eine Rückzahlung in Euro. Im Wege des aktienbasierten Vergütungsbestandteils mit mittelfris-
tiger Anreizwirkung hat Daniela Schmidt im Geschäftsjahr 2022 300 Aktien der OHB SE erhalten.

Bei den im Folgenden näher erläuterten und dargelegten Vergütungskomponenten wurden die zugrunde liegen-
den fälligen Verpflichtungen herangezogen. Als gewährt wird die Vergütung angesehen, wenn die der Vergütung 
zugrunde liegende (ein- oder mehrjährige) Tätigkeit im Geschäftsjahr vollständig erbracht worden ist (Auslegung 
2 gemäß IDW).
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Die erfolgsabhängige Vergütung bei Marco R. Fuchs und Dr. Lutz Bertling beträgt ausschließlich 1,5 % des EBT 
gemäß Konzernabschluss der OHB SE. 

Bei Klaus Hofmann setzt sich die erfolgsabhängige Vergütung aus zwei Komponenten zusammen: zum einen aus 
einer prozentualen Erfolgsbeteiligung (0,2 % des EBT gemäß Konzernabschluss der OHB SE) und zum anderen 
aus dem Zielerreichungsgrad nichtfinanzieller Leistungskriterien. Im Geschäftsjahr 2022 lag der Fokus der nicht-
finanziellen Leistungskriterien auf der Personalentwicklung und Nachfolgeplanung im Konzern, der Steigerung 
der Arbeitgeberattraktivität sowie der Digitalisierung und Vereinheitlichung von softwarebasierten Tools zur Ver-
netzung und Effizienzsteigerung im Konzern. 

Die erfolgsabhängige Vergütung von Kurt Melching basiert gleichgewichtet auf dem Zielerreichungsgrad der fi-
nanziellen Leistungskriterien von Net Leverage und EBIT des IFRS-Ergebnisses der OHB System AG.

Bei Daniela Schmidt ist für die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung der Zielerreichungsgrad ausschließlich 
nichtfinanzieller Leistungskriterien relevant. Entsprechend ihres Verantwortungsbereiches handelt es dabei um 
Ziele im Bereich Nachhaltigkeit, Integrität und Unternehmenssicherheit.

Unter Zugrundelegung der genannten Leistungskriterien ergibt sich eine Zielerreichung für die einzelnen Vor-
standsmitglieder wie folgt:

Zielerreichung im Berichtsjahr

Marco R. Fuchs 100,0%

Klaus Hofmann 100,0%

Dr. Lutz Bertling 100,0%

Kurt Melching 123,2%

Daniela Schmidt 100,0%

2.7.4  Sonstige Bezüge

Marco R. Fuchs und Dr. Lutz Bertling erhalten darüber hinaus Bezüge für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat der 
OHB Italia S.p.A., Mailand, Italien und Marco R. Fuchs als Vorsitzender des Aufsichtsrates für die MT Aerospace 
AG, Augsburg. Klaus Hofmann erhält eine Mietzuzahlung in Höhe von monatlich EUR 500.
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2.7.5 Zielvergütung

Auf der Basis der Leistungskriterien sowie der Zielerreichung der einzelnen Vorstandsmitglieder ergibt sich für 
das Geschäftsjahr 2022 folgende individuelle Gesamtvergütung:
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Marco R. 
Fuchs

Klaus 
Hofmann

Dr. Lutz 
Bertling

Kurt 
Melching

Daniela 
Schmidt Summe

Grund-
vergütung

320.000,04 € 290.000,04 € 365.000,04 € 219.999,96 € 150.000,00 € 1.345.000,08 € 

Neben-
leistungen

44.500,39 € 15.741,51 € 25.107,87 € 9.718,23 € 12.311,10 € 107.379,10 € 

Einjährige 
variable 
Vergütung

749.691,40 € 179.958,85€ 749.691,40 € 123.206,58 € 30.000,00 € 1.832.548,23 € 

Mehrjährige 
variable 
Vergütung

-   € -   € -   € -   € -   € -   € 

Sachbezug 
Aktien

-   € -   € -   € -   € 10.635,00 € 10.635,00 €

Alters-
versorgung

9.610,28 € 7.867,80 € 7.867,80 € 10.000,00 € 15.225,33 € 50.571,21 € 

Summe 1.123.802,11 € 493.568,20€ 1.147.667,11 € 362.924,77 € 218.171,43 € 3.346.133,62 € 

In der nachfolgenden Tabelle sind die jedem einzelnen Mitglied des Vorstandes gegenüber fälligen Vergütungs-
verpflichtungen, der relative Anteil der variablen Vergütung im Verhältnis zur Gesamtvergütung, der relative Anteil 
der fixen Vergütung im Verhältnis zur Gesamtvergütung sowie die Veränderungen zum Vorjahr dargestellt.
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Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht während eines vollen Geschäftsjahres 
angehört haben, erhalten die Vergütung pro rata temporis entsprechend der Dauer ihrer Aufsichtsrats- bzw. Aus-
schusszugehörigkeit.

Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Vergütung und Auslagen zu entrichtende 
Umsatzsteuer.

Die vorstehenden Regelungen fanden erstmals auf das Geschäftsjahr 2021 Anwendung und gelten bis zu einer 
Neufestsetzung durch die Hauptversammlung gemäß § 13 der Satzung der OHB SE. Im Jahr 2022 galten die vor-
stehenden Regelungen erstmalig für das gesamte Geschäftsjahr. 

3.3 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Gemäß Anwendung der neuen Vergütungssystematik werden die Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 
2022 folgende Vergütung erhalten

Mitglieder des 
Aufsichtsrates

Mitglieder 
des Personal-
ausschusses

Mitglieder des 
Prüfungs-

ausschusses

Mitglieder des 
Ausschusses 

Corporate 
Governance & 
Nachhaltigkeit

Fest-
vergütung

Ausschuss-
vergütung

Vergütung 
gesamt

Robert 
Wethmar Vorsitzender Vorsitzender x Vorsitzender 50.000,00 € 35.000,00 € 85.000,00 € 

Heinz 
Stoewer

stellv. 
Vorsitzender x x 30.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 

Christa 
Fuchs x x x 20.000,00 € 10.000,00 € 30.000,00 € 

Ingo Kramer x x Vorsitzender 20.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 € 

Dr. Hans-
Jörg 
Königsmann

x x 10.465,75 € 2.616,44 € 13.082,19 € 

3.4 Sonstige Zahlungen zugunsten von Aufsichtsratsmitgliedern

Frau Christa Fuchs erhielt von der OHB System AG Hinterbliebenenbezüge in Höhe von TEUR 22 für den im Jahr 
2014 verstorbenen Vorstand Prof. Manfred Fuchs. 
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4  ANGABEN ZUR RELATIVEN ENTWICKLUNG DER VERGÜTUNG SOWIE 
 ZUM ERTRAG DER GESELLSCHAFT

Die nachfolgende Tabelle stellt die relative Entwicklung der Vergütung der Vorstandsmitglieder, des Aufsichtsrates, 
der übrigen Belegschaft sowie die Entwicklung des Unternehmens dar: Letztgenannte anhand des Umsatzerlöses 
der Gesellschaft sowie des EBT des Konzerns. Der EBT der OHB SE ist eine wesentliche Steuerungsgröße und Teil 
der finanziellen Leistungskriterien der einjährigen variablen Vergütung des Vorstandes und hat damit einen maß-
geblichen Einfluss auf die Höhe der Vergütung der Mitglieder des Vorstandes. Die Fokussierung auf den Umsatzerlös 
der Gesellschaft begründet sich in der Konstante dieser Kennziffer im Verhältnis von Ertrag der Gesellschaft zu den 
Mitarbeiterzahlen im Konzern. Übrige Ertragskennzahlen sind volatil und abhängig von jährlichen Ereignissen in 
den einzelnen Tochtergesellschaften und bieten daher über die Jahre keine aussagekräftige Vergleichsmöglichkeit. 

Für die Darstellung der durchschnittlichen Vergütung der Mitarbeitenden auf Vollzeitäquivalenz wird auf den Kreis 
aller Mitarbeitenden der Gesellschaft OHB SE zum Stichtag 31. Dezember 2022 abgestellt.

Die im Jahr 2021 beschlossene Veränderung der Vergütung des Aufsichtsrates wurde in Bezug auf die Zahlungen 
der Ausschussvergütung nur pro rata temporis angewandt. Die erstmalige Zahlung der vollständigen Vergütung 
erfolgt mit Geschäftsjahr 2022. In dessen vollständiger Anwendung ist daher eine Steigerung der Aufsichtsrats-
vergütung auch im Geschäftsjahr 2022 zu verzeichnen. 

Veränderung 2021  
im Vergleich zu 2020

Veränderung 2022 im 
Vergleich zu 2021

Vorstand

Marco R. Fuchs 20,2% 12,1%

Klaus Hofmann 1,6% 4,8%

Dr. Lutz Bertling 8,6% -14,3%

Kurt Melching -0,7% 1,6%

Daniela Schmidt k.A. k.A.

Aufsichtsrat

Robert Wethmar 132,1% 21,4%

Prof. Dipl.-Ing. Heinz Stoewer 42,4% 11,1%

Christa Fuchs 28,1% 15,4%

Ingo Kramer 56,1% 29,0%

Dr. Hans-Jörg Königsmann k.A. k.A.

Ertragskennzahl

EBT der OHB SE 39,5% 20,2%

Umsatzerlös 2,8% 4,4%

Durchschnittliche Vergütung auf 
Vollzeitäquivalenz der Mitarbeitenden

Mitarbeitende der OHB SE 4,2% 11,2%
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Bremen, den 13. März 2023

Für den Vorstand        Für den Aufsichtsrat

Marco R. Fuchs     Klaus Hofmann    Robert Wethmar
Vorsitzender des Vorstandes   Chief Human Resources Officer  Vorsitzender des Aufsichtsrates
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Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des Vergütungsberichts nach 

§ 162 Abs. 3 AktG 

An die OHB SE, Bremen 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der OHB SE, Bremen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG 

im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir den Vergü-

tungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen Belangen 

die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil erstreckt sich 

nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG un-

ter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 

AktG (IDW PS 870) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift und diesem Stan-

dard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend be-

schrieben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungs-

standards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) 

angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für 

Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit 

haben wir eingehalten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats 

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergü-

tungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG 

entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erach-

ten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-

lungen ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht in 

allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden sind, und 

hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 
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